Amtsgericht Peine  Geschäfts-Nr.: 16 C 178107 
Im Namen des Volkes 

Verkündet am: 12.09.2007 

Urteil 
In dem Rechtsstreit der Frau XXXXX

gegen

Frau  YYYYY
wegen Schadensersatz und Minderung 

hat das Amtsgericht Peine 
auf die mündliche Verhandlung 
vom 29.08.2007 
durch die Richterin am Amtsgericht Springer 

für Recht erkannt: 
1. Die Klage wird abgewiesen

2. Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits. 

3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. 

Die Kläger dürfen die Vollstreckung durch die beklagte Partei abwenden gegen Sicherheitsleistung oder Hinterlegung in Höhe von 120 % des aus dem Urteil insgesamt vollstreckbaren Betrages, sofern nicht zuvor die beklagte Partei Sicherheit in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet. 

Tatbestand 

Die Klägerin kaufte am 22.10.2006 von der Beklagten die am 21.06.2006 geborene Katze Agneta von xxxxxxxxxxx zum Preis von 600 Euro. 

Die Klägerin behauptet, nach Übergabe habe sich herausgestellt, dass die Katze eine Beckenfehlstellung habe und die Nieren direkt an das Becken herangewachsen seien; ferner fehle ein die Nieren stützendes Gewebe. Die Lebenserwartung der Katze betrage wegen dieser Erkrankung keinesfalls mehr als ein Jahr. Wegen der starken Erkrankung sei der Wert der Katze gleich Null, weshalb der Kaufpreis vollständig gemindert werde und die Beklagte den Kaufpreis zur Rückzahlung schulde. Ferner schulde die Beklagte Tierarztkosten in Höhe von 33,81 Euro und 120,82 Euro sowie eine Unkostenpauschale in Höhe von 20,OO Euro. Ausweislich ihrer lnternetseite sei die Beklagte als Unternehmerin tätig. 

Eine Frist zur Nacherfüllung sei gemäß § 323 Abs. 2 Nr. 3 BGB entbehrlich gewesen. 

Die Klägerin stellt den Antrag, 

die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin .776,63 Euro nebst 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 16.05.2007 zu zahlen, 

die Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Sie bestreitet die von der Klägerin behauptete Erkrankung der Katze, bei Übergabe sei die Katze gesund gewesen, dies habe die Tierärztin Funken aus Hohenhameln am 18.08.2006 festgestellt. Im übrigen sei ein Gewahrleistungsausschluss vereinbart. Sie sei nicht gewerbsmäßig tätig, sondern betreibe eine Hobbyzucht. 

Bezüglich weiterer Einzelheiten des Parteivortrages wird auf die zu den Akten gereichten Schriftsätze nebst Anlagen verwiesen. 

Entscheidungsgründe 

Die Klage ist unbegründet.

Die Klägerin hat weder Anspruch auf Minderung des Kaufpreises, noch Schadensersatzansprüche gemäß §§ 433,434,437 Nr. 2 und 3., 441 BGB. Es kann dahin stehen, ob die Beklagte Unternehmerin im Sinne von § 14 BGB ist und folglich ein Verbrauchsgüterkauf im Sinne von § 474ff. vorliegt mit der Folge, dass ein Gewährleistungsausschluss nicht wirksam vereinbart werden konnte, denn die Klägerin hätte vor Geltendmachung der Minderung und der Schadensersatzansprüche die Beklagte zur Nacherfüllung gemäß § 439 BGB auffordern müssen, um ihr eine letzte Chance zu geben, den geschlossenen Kaufvertrag ordnungsgemäß zu erfüllen. Die Nacherfüllung war nicht gemäß § 323 Abs. 2 Nr. 3 BGB entbehrlich, weil besondere Umstände vorliegen, die unter Ablegung der beiderseitigen Interessen die sofortige Minderung bzw. die sofortige tierärztliche Behandlung erforderlich machten. Diese Voraussetzungen liegen dann vor, wenn die Nacherfüllung nicht möglich ist oder die ärztliche Behandlung sofort durchzuführen ist und eine Aufforderung zur Nacherfüllung wegen Gefahr im Verzug nicht mehr möglich ist. 

Im Rahmen der Nacherfüllung hatte die Klägerin die Möglichkeit, die Beklagte aufzufordern, eine andere, gesunde Katze zu liefern, wobei die Beklagte nicht verpflichtet war, eine Katze aus dem selben Wurf zu liefern, sondern auch die Möglichkeit hatte, eine gleichwertige Katze der Rasse Heilige Birma, Farbe lilac-point zu liefern. Hinsichtlich der tierärztlichen Behandlungen, bei denen es sich nicht um Notmaßnahmen handelte, hätte die Klägerin die Beklagte auch zur Nacherfüllung auffordern müssen (vgl. OLG Frankfurt, Urteil vom 17.07.2006, 18 U 96105 und BGH NJW 2006, 988ff.). 


Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit aus §§ 708 Nr. 11, 71 1 ZPO. 

Springer 
